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DER ERZDIÖZESE FREIBURG 

Freiburg im Breisgau, den 2. Juli 1986 

Verordnung über die Gewährung von Krankheitsbeihilfen an kirchliche Mitarbeiter in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen. 
— Verordnung des Finanzministeriums über die Gewährung von Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen (Bei¬ 

hilfeverordnung — BVO). 

Nr. 90 

Verordnung über die Gewährung von Krankheits¬ 
beihilfen an kirdilidie Mitarbeiter in Krankheits-, 
Geburts- und Todesfällen 

Zur Regelung der Gewährung von Beihilfen an die Mit¬ 

arbeiter des kirchlichen Dienstes in der Erzdiözese Freiburg 

wird, nachdem die Bistums-KODA gemäß § 10 Abs. 1 

Bistums-KODA-Ordnung einen übereinstimmenden Be¬ 

schluß gefaßt hat, folgendes verordnet: 

§ 1 

Die Angestellten der in § 1 Abs. 1 der Arbeitsvertrags¬ 

und Vergütungsordnung für den kirchlichen Dienst in der 

Erzdiözese Freiburg in der Fassung vom 6. April 1984 ge¬ 

nannten Anstellungsträger sowie die kirchlichen Beamten 

erhalten Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todes¬ 

fällen, wenn ihre regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit 

durchschnittlich mindestens die Hälfte der regelmäßigen 

wöchentlichen Arbeitszeit eines Vollbeschäftigten beträgt. 

§ 2 

(1) Für die Gewährung der Beihilfen wird die Verord¬ 

nung des Finanzministeriums Baden-Württemberg über 

die Gewährung von Beihilfen in Krankheits-, Geburts¬ 

und Todesfällen (Beihilfenverordnung = BVO) in der 

Fassung vom 12. März 1986 mit Ausnahme von deren § 11 

Abs. 2 für anwendbar erklärt. Insoweit wird die Beihilfen¬ 

verordnung nachstehend veröffentlicht. 

(2) Anstelle der pauschalen Beihilfe gern. § 11 Abs. 2 

BVO wird bei Lebendgeburten eine Goburtsbeihilfe ge¬ 

zahlt. Diese beträgt DM 400,—; bei Mehrlingsgöburten 

wird dieser Betrag mehrfach gezahlt. Die Annahme als 

Kind steht der Lebendgeburt gleich, wenn das Kind am 

Tag der Annahme das 2. Lebensjahr noch nicht vollendet 

hat. Sind beide Elternteile beihilfeberechtigt, wird die Ge¬ 

burtsbeihilfe der Mutter gewährt. 

§ 4 

Beihilfen zu Aufwendungen für Schwangerschaftsab- 

brüche und Sterilisationen werden nicht gewährt. 

§ 5 

Anträge auf Gewährung von Beihilfen sind an das Erzb. 

Ordinariat, Herrenstraße 35, 7800 Freiburg i. Br., unter 

Verwendung des von dort zu beziehenden Antragsformu¬ 

lars zu richten. 

§ 6 

(1) Diese Verordnung tritt zum 1. Juni 1986 in Kraft. 

(2) Auf die vor dem Inkrafttreten dieser Verordnung 

entstandenen Aufwendungen sind die bis dahin geltenden 

Vorschriften anzuwenden. 

(3) Die Verordnung vom 17. 3. 1981, Amtsblatt 1981 

S. 95, sowie die Verordnung vom 4. 5. 1982, Amtsblatt 

1982 S. 309, treten — vorbehaltlich der Regelung des Abs. 

4 — mit Ablauf des 31. 5. 1986 außer Kraft. 

(4) Art. 1 Nr. 2 der Verordnung vom 4. Mai 1982 

(Amtsblatt 1982 S. 309 ff.) 

a) tritt mit Ablauf des 28. Februar 1986, auch in den Fäl¬ 

len des Abs. 2, außer Kraft für die Beamten auf Wider¬ 

ruf im Vorbereitungsdienst, 

b) gilt im übrigen weiter auch für die nach Inkrafttreten 

dieser Verordnung entstehenden Aufwendungen. Er 

gilt ab 1. Januar 1987 mit der Maßgabe, daß die Ab- 

zugäbeträge für im Kalenderjahr 1987 eingegangene 

Anträge auf die Hälfte ermäßigt sind, und tritt am 1. 

Januar 1988 außer Kraft; dies gilt auch für die Fälle 

des Abs. 2. 

Der Abzugsbetrag ist von der Beihilfe vor Anwendung 

des § 15 abzuziehen. 

7800 Freiburg i. Br., den 19. Juni 1986 

§ 3 

Die Gewährung von Beihilfen an Angestellte bestimmt 

sich nach dem Tarifvertrag vom 26. Mai 1964 (veröffent¬ 

licht im Amtsblatt 1981 S. 105). Erzbischof 
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Anlage 

Verordnung des Finanzministeriums 
über die Gewährung von Beihilfe in 

Krankheits-, Geburts- und Todesfällen 
(Beihilf everordnung - BVO) 

Vom 12. März 1986 

Es wird im Einvernehmen mit dem Innenministerium 
verordnet auf Grund von 

1. § 101 Abs. 1 des Landesbeamtengesetzes (LBG) 
in der Fassung des Gesetzes zur Änderung des 
Landesbeamtengesetzes und des Landesbesol¬ 
dungsgesetzes vom 3. Februar 1986 (GBl. S.21) 

2. § 8 des Landesrichtergesetzes (LRiG) in der Fas¬ 

sung vom 19. Juli 1972 (GBl. S.432): 

§ 1 

Anwendungsbereich, Zweckbestimmung 
und Rechtsnatur 

(1) Diese Verordnung regelt die Gewährung von Bei¬ 
hilfe in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen, bei 
Maßnahmen zur Früherkennung von Krankheiten 

und bei Schutzimpfungen. Die Beihilfe ergänzt in 
diesen Fällen den Betrag, der in den laufenden Bezü- , 
gen für eine anteUige Eigenvorsorge enthalten ist. 

(2) Diese Verordnung güt für Beamte, frühere Beam¬ 
te und Versorgungsempfänger der in § 1 des Landes¬ 
beamtengesetzes genannten Dienstherren. Sie gilt 
für Richter, frühere Richter sowie Richter im Ruhe¬ 
stand entsprechend. 

(3) Auf die Beihilfe besteht ein Rechtsanspruch. Der 
Anspruch kann nicht abgetreten, verpfändet oder 
gepfändet werden; er ist nicht vererblich. 

(4) Beihilfe wird zu den beihilfefähigen Aufwendun¬ 
gen der beihilfeberechtigten Personen und ihrer be¬ 
rücksichtigungsfähigen Angehörigen gewährt. 

§2 

Beihilfeberechtigte Personen 

(1) Beihilfeberechtigt sind 

1. Beamte, 

2. Ruhestandsbeamte sowie frühere Beamte, 

3. Witwen und Witwer sowie die in § 23 des Beam¬ 
tenversorgungsgesetzes genannten Kinder der 
in den Nummern 1 und 2 bezeichneten Personen. 

(2) Die in Absatz 1 bezeichneten Personen sind bei¬ 
hilfeberechtigt, wenn und solange sie Dienstbezüge, 
Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfe, Entpflichte- 
tenbezüge, Ruhegehalt, Übergangsgeld auf Grund 
gesetzlichen Anspruchs, Witwengeld, Witwergeld, 

Waisengeld oder Unterhaltsbeitrag erhalten. Die 
Beihilfeberechtigung besteht auch, wenn Bezüge 

nur wegen Anwendung von Rühens- oder Anrech¬ 

nungsvorschriften nicht gezahlt werden oder wenn 

gnadenweise bewilligte Bezüge die Beihilfeberech¬ 

tigung ausdrücklich mit umfassen. 

(3) Als beihilfeberechtigt gelten unter den Voraus¬ 
setzungen des § 16 auch andere natürliche sowie ju¬ 

ristische Personen. 

(4) Beihilfeberechtigt sind nicht 

1. Ehrenbeamte, 

2. Beamte, 

a) wenn das Dienstverhältnis auf weniger als ein 

Jahr befristet ist, es sei denn, daß sie insge¬ 
samt mindestens ein Jahr ununterbrochen im 
öffentlichen Dienst (§ 40 Abs. 7 des Bundes¬ 
besoldungsgesetzes) beschäftigt oder Beamte 

auf Widerruf im Vorbereitungsdienst sind, 

b) wenn ihre regelmäßige wöchentliche Arbeits¬ 
zeit durchschnitüich weniger als die Hälfte 
der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit 

eines Vollbeschäftigten beträgt, 

3. Beamte und Versorgungsempfänger, denen Lei¬ 

stungen nach § 11 des Europaabgeordnetenge¬ 
setzes, § 27 des Gesetzes über die Rechtsverhält¬ 
nisse der Mitglieder des Deutschen Bundestags 
oder entsprechenden vorrangigen landesrechüi- 

chen Vorschriften zustehen, 

4. Ruhestandsbeamte und frühere Beamte, wenn 
sie vor Beendigung der aktiven Dienstzeit nach 
Nummer 1 oder 2 nicht beihilfeberechtigt waren, 

sowie deren Flinterbliebene. 

§3 

Berücksich tigungsfähige Angehörige 

(1) Berücksichtigungsfähige Angehörige sind 

1. der Ehegatte des Beihilfeberechtigten, 

2. die im Ortszuschlag nach dem Bundesbesol¬ 
dungsgesetz berücksichtigungsfähigen Kinder 

des Beihilfeberechtigten. 

Im Hinblick auf die Geburt eines nichteheüchen Kin¬ 
des des Beihilfeberechtigten güt die Mutter des Kin¬ 
des als nach Satz 1 Nr. 1 berücksichtigungsfähige 

Angehörige. 

(2) Berücksichtigungsfähige Angehörige sind nicht 

1. Geschwister des Beihilfeberechtigten oder sei¬ 

nes Ehegatten, 

2. Ehegatten und Kinder beihilfeberechtigter Wai¬ 

sen. 

§4 

Zusammentreffen mehrerer Beihüfeberechtigungen 

(1) Beim Zusammentreffen mehrerer Beihilfeberech¬ 
tigungen auf Grund beamtenrechtlicher Vorschrif¬ 
ten schließt eine Beihüfeberechtigung 

1. aus einem Dienstverhältnis die Beihüfeberechti¬ 
gung aus einem Rechtsverhältnis als Versor¬ 
gungsempfänger, 

2. auf Grund eines neuen Versorgungsbezugs die 
Beihilfeberechtigung auf Grund früherer Versor¬ 

gungsbezüge 

aus. 
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(2) Die Beihilfeberechtigung nach anderen als beam¬ 
tenrechtlichen Vorschriften geht der Beihilfeberech¬ 

tigung aus einem Rechtsverhältnis als Versorgungs¬ 
empfänger vor. 

(3) Die Beihilfeberechtigung auf Grund beamten- 
rechthcher Vorschriften schheßt die Berücksichti¬ 
gungsfähigkeit als Angehöriger aus. Die Beihilfebe¬ 
rechtigung nach anderen als beamtenrechtlichen 
Vorschriften geht der Berücksichtigungsfähigkeit 

als Angehöriger vor. 

(4) Der Beihilfeberechtigung nach beamtenrechth- 
chen Vorschriften steht der Anspruch auf Fürsorge¬ 
leistungen nach § 11 des Europaabgeordnetenge¬ 
setzes, § 27 des Gesetzes über die Rechtsverhältnis¬ 
se der Mitgheder des Deutschen Bundestags oder 
entsprechenden vorrangigen landesrechtlichen Vor¬ 

schriften, nach § 79 des Bundesbeamtengesetzes ge¬ 
gen die Deutsche Bundesbahn oder entsprechenden 
kirchenrechüichen Vorschriften gleich. 

(5) Eine Beihilfeberechtigung nach anderen als be¬ 
amtenrechtlichen Vorschriften ist gegeben, wenn 
ein Anspruch auf Beihilfe auf Grund privatrechth- 
cher Rechtsbeziehungen nach einer den Beihilfevor¬ 
schriften des Landes im wesentüchen vergleichba¬ 
ren Regelung besteht. 

(6) Ist ein Angehöriger bei mehreren Beihilfeberech¬ 
tigten berücksichügungsfähig, wird Beihilfe für Auf¬ 
wendungen dieses Angehörigen jeweils nur einem 

Beihüfeberechtigten gewährt, der von ihnen zu be¬ 
stimmen ist; die Bestimmung ist nur aus einem trifti¬ 
gen Grund änderbar. 

§5 

Beihilfefähigkeit der Aufwendungen 

(1) Nach den folgenden Vorschriften sind Aufwen¬ 
dungen beihilfefähig, wenn sie dem Grunde nach 
notwendig und soweit sie nach Umfang und Höhe 
angemessen sind. Über die Notwendigkeit und die 
Angemessenheit entscheidet die Festsetzungsstelle. 
Sie kann hierzu Gutachten eines Amts- oder Vertrau¬ 
ensarztes oder -Zahnarztes einholen, in Ausnahme¬ 
fällen auch ohne Einverständnis des Betroffenen. Be¬ 
züglich der Höhe der Aufwendungen sind die Rechts¬ 
vorschriften des Bundes und der Länder über Preise 
und Gebühren sowie die Anlage anzuwenden. 

(2) Voraussetzung für die Beihilfefähigkeit ist, daß im 
Zeitpunkt des Entstehens der Aufwendungen Beihil¬ 

feberechtigung besteht und bei Aufwendungen für 
einen Angehörigen dieser berücksichtigungsfähig 
ist. Die Aufwendungen gelten in dem Zeitpunkt als 
entstanden, in dem die sie begründende Leistung er¬ 

bracht wird. 

(3) Steht dem Beihilfeberechtigten oder einem be¬ 

rücksichtigungsfähigen Angehörigen Krankenfür¬ 
sorge, Krankenhilfe oder Kostenerstattung auf 
Grund von Rechtsvorschriften oder arbeitsvertragh- 

chen Vereinbarungen zu, so sind Aufwendungen im 
Rahmen dieser Vorschriften nur insoweit beihilfefä¬ 

hig, als sie über die danach im Einzelfall gewährte 

Leistung hinausgehen. Ist eine nach Satz 1 zustehen¬ 
de Leistung insbesondere bei Behandlern, die an der 
Versorgung der gesetzhch Versicherten teilnehmen, 
nicht in Anspruch genommen worden, entfällt inso¬ 
weit die Beihilfefähigkeit der Aufwendung. Hierbei 
sind auch Aufwendungen für HeU- und Verbandmit¬ 

tel in voller Höhe als zustehende Leistung anzuset¬ 
zen. Sätze 2 und 3 gelten nicht hinsichüich einer Lei¬ 
stung 

1. nach § 10 Abs. 2, 4 und 6 des Bundesversor¬ 
gungsgesetzes oder hierauf bezugnehmende 

Vorschriften, 

2. für berücksichtigungsfähige Kinder eines Beihil¬ 
feberechtigten, die von der Pflichtversicherung 
in der gesetzlichen Kranken- oder Rentenversi¬ 

cherung einer anderen Person erfaßt werden, 

3. der gesetzhchen Krankenversicherung aus ei¬ 
nem freiwilligen Versicherungsverhältnis. 

(4) Nicht beihilfefähig sind 

1. Dienst- und Sachleistungen; dies gilt nicht für 
Leistungen nach dem Bundessozialhilfegesetz, 
wenn Ansprüche auf den Sozialhilfeträger über¬ 

geleitet sind, 

2. gesetzhch vorgesehene kleinere Kostenanteile, 
insbesondere Verordnungsblattgebühren; auf 
das gewählte Abrechnungsverfahren kommt es 
dabei nicht an, 

3. die in §§ 6 bis 10 genannten Aufwendungen, die 
für den Ehegatten des Beihilfeberechtigten ent¬ 
standen sind, wenn der Gesamtbetrag der Ein¬ 
künfte (§2 Abs. 3 des Einkommensteuergeset¬ 
zes) des Ehegatten im Kalenderjahr vor der Stel¬ 
lung des Beihilfeantrags 30000 Deutsche Mark 
übersteigt, es sei denn, daß dem Ehegatten trotz 
ausreichender und rechtzeitiger Krankenversi¬ 
cherung wegen angeborener Leiden oder be¬ 
stimmter Krankheiten auf Grund eines individu¬ 
ellen Ausschlusses keine Versicherungsleistun¬ 
gen gewährt werden oder daß Regelleistungen 
hierfür auf Dauer eingestellt worden sind (Aus¬ 
steuerung), 

4. Aufwendungen insoweit, als Schadenersatz von 
einem Dritten erlangt werden kann oder die An¬ 
sprüche auf einen anderen übergegangen oder 
übertragen worden sind. Dies gilt auch für ver¬ 
jährte, erloschene oder im Vergleichsweg abge¬ 
fundene Ansprüche, 

5. die in §§ 6 bis 11 Abs. 1 genannten Aufwendun¬ 
gen für Beamte, denen auf Grund von § 70 des 
Bundesbesoldungsgesetzes, der HeUfürsorge- 
verordnung vom 6. Oktober 1982 (GBl. S.472) in 
der jeweils geltenden Fassung oder entsprechen¬ 
den anderen landesrechtlichen Vorschriften 

Heilfürsorge zusteht, 

6. Aufwendungen für die persönhche Tätigkeit ei¬ 

nes nahen Angehörigen bei einer Heilbehand- 
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lung; nahe Angehörige im Sinne dieser Vor¬ 
schrift sind Ehegatten, Kinder, Eltern, Großel¬ 
tern, Enkelkinder, Schwiegersöhne, Schwieger¬ 
töchter, Schwäger, Schwägerinnen, Schwieger¬ 

eltern und Geschwister des Beihilfeberechtigten 
oder der berücksichtigungsfähigen Angehöri¬ 
gen. Aufwendungen zum Ersatz der dem nahen 
Angehörigen im Einzelfall entstandenen Sach¬ 
kosten sind bis zur Höhe des nachgewiesenen 
Geldwertes im Rahmen dieser Vorschriften bei¬ 

hilf efähig, 

7. Aufwendungen, die bereits auf Grund eines vor¬ 
gehenden Beihilfeanspruchs (§ 4 Abs. 2 und 
Abs. 3 Satz 2) beihilfefähig sind, 

8. Aufwendungen für den Besuch vorschulischer 
oder schulischer Einrichtungen sowie für berufs¬ 
fördernde, berufsvorbereitende und berufsbü- 

dende Maßnahmen sowie für den Besuch von 
Werkstätten für Behinderte in allen Bereichen, 

9. Aufwendungen für den sozial indizierten 

Schwangerschaftsabbruch. 

(5) Abweichend von Absatz 4 Nr. 4 sind Aufwendun¬ 
gen beihilfefähig, die auf einem Ereignis beruhen, 
das nach § 110 des Landesbeamtengesetzes zum 
Übergang des gesetzhchen Schadenersatzan¬ 

spruchs auf den Dienstherrn oder auf eine Versor¬ 

gungskasse führt. 

(6) Bei Anlegung eines strengen Maßstabs kann in 
besonderen Härtefällen mit Zustimmung der ober¬ 
sten Dienstbehörde und nur im Einvernehmen mit 
dem Finanzministerium die Beihilfefähigkeit von 
Aufwendungen im Sinne des § 101 LBG ausnahms¬ 
weise abweichend von den in dieser Verordnung ge¬ 
nannten Voraussetzungen festgestellt werden, es sei 
denn, es handelt sich um solche Aufwendungen, die 
ausdrücklich von der Beihilfefähigkeit ausgenom¬ 
men sind. Dies gilt für die in § 5 Abs. 4 Nr. 3 genann¬ 
ten Fälle entsprechend. Voraussetzung ist außer¬ 
dem, daß die fraglichen Aufwendungen unbedingt 
notwendig sind und 10 vom Hundert des laufenden 
in § 2 Abs. 2 genannten Bruttomonatsbezugs, minde¬ 

stens 400 Deutsche Mark, übersteigen. 

§6 

Beihilfefähige Aufwendungen 
bei Krankheit 

(1) Aus Anlaß einer Krankheit sind beihilfefähig die 
Aufwendungen für gesondert erbrachte und berech¬ 

nete 

1. ärzthche und zahnärztliche Leistungen und Lei¬ 
stungen eines Heilpraktikers; ausgenommen 

sind Begutachtungen, die weder im Rahmen ei¬ 

ner Behandlung noch bei der Durchführung 
dieser Vorschriften erbracht werden. Zahnärzt¬ 
liche Leistungen nach den Nummern 5 bis 7, 14 

bis 24, 89 bis 104 und 116ff. der Anlage zur Ge¬ 
bührenordnung für Zahnärzte vom 18. März 

1965 (BGBl.l S. 123) mit den zugehörigen Mate¬ 

rial- und Laborkosten sind beihilfefähig, wenn 
der Beihüfeberechtigte bei Behandlungsbeginn 
in den vorangegangenen drei Jahren minde¬ 

stens 15 Monate beihilfeberechtigt gewesen ist, 

2. vom Arzt, Zahnarzt oder Heüpraktiker bei Lei¬ 
stungen nach Nummer 1 verbrauchte oder nach 
Art und Umfang schrifthch verordnete Heilmit¬ 
tel, Verbandmittel und dergleichen. Nicht bei¬ 
hilfefähig sind Aufwendungen für Mittel, die 
geeignet sind, Güter des täglichen Bedarfs zu 

ersetzen, 

3. vom Arzt schriftlich verordnete Heilbehandlun¬ 
gen und die dabei verbrauchten Stoffe. Zur Heil¬ 
behandlung gehören auch ärztlich verordnete 
Bäder — ausgenommen Saunabäder und 
Schwimmen in Mineral- oder Thermalbädern 

außerhalb einer als beihilfefähig anerkannten 

Sanatoriumsbehandlung oder Heükur -, Massa¬ 

gen, Bestrahlungen, Krankengymnastik, Be- 
schäftigungs- sowie Sprachtherapie und ähnh- 
che Heilbehandlungen. Ist die Durchführung ei¬ 

ner Heilbehandlung in einen Unterricht zur Er¬ 
füllung der Schulpflicht eingebunden, so sind die 
Aufwendungen gemäß § 5 Abs. 4 Nr. 8 nicht bei¬ 
hilf efähig; dies gilt entsprechend für Heilbe¬ 
handlungen, rnit denen zugleich einer der in § 5 
Abs. 4 Nr. 8 genannten Zwecke verfolgt wird, 

4. Anschaffung, Miete, Reparatur und Ersatz der 
vom Arzt schriftlich verordneten Hilfsmittel, Ge¬ 
räte zur Selbstbehandlung und zur Selbstkon¬ 
trolle, Körperersatzstücke sowie die Unterwei¬ 
sung im Gebrauch dieser Gegenstände. Voraus¬ 
setzung und Umfang der Beihilfefähigkeit be¬ 

stimmen sich nach Nummer 2 der Anlage, von 
der nur unter den Voraussetzungen des § 5 Abs. 6 

abgewichen werden darf, 

5. Erste Hilfe, 

6. Krankenhausleistungen nach der Bundespflege¬ 
satzverordnung, und zwar allgemeine Kranken¬ 
hausleistungen, wahlärzthche Leistungen, ge¬ 
sondert berechenbare Unterkunft bis zur Höhe 
der Kosten eines Zweibettzimmers und andere 
im Zusammenhang damit berechnete Leistun¬ 

gen im Rahmen der Nummern 1 und 2. Bei Be¬ 
handlung in Krankenhäusern, die die Bundes¬ 
pflegesatzverordnung nicht anwenden, sind 
Aufwendungen für die Leistungen beihilfefähig, 
die den in Satz 1 genannten entsprechen; das Fi¬ 
nanzministerium kann hierfür maßgebliche Ver¬ 
gleichswerte bekanntmachen. Aufwendungen 
eines Beihilfeberechtigten ohne berücksichti¬ 

gungsfähige Angehörige sind für jeden Tag um 

22 Deutsche Mark zu kürzen, 

7. nach ärzthcher Bescheinigung notwendige 
Krankenpflege. Die Kosten für eine vom Arzt als 

geeignet erklärte Ersatzpflegekraft können un¬ 
ter derselben Voraussetzung als beihilfefähig an¬ 
erkannt werden, jedoch nur bis zur Höhe der Ko¬ 

sten für eine Berufspflegekraft. 
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Die Kosten für eine Pflege durch nahe Angehöri¬ 
ge (§ 5 Abs. 4 Nr. 6) oder im Haushalt des Beihil¬ 
feberechtigten tätige Personen sind mit Ausnah¬ 
me der Fahrkosten (Nummer 9) nicht beihilfefä¬ 
hig. Bei nahen Angehörigen, die wegen Aus¬ 
übung der Pflege eine mindestens halbtägige Er¬ 

werbstätigkeit aufgeben und dadurch einen 
Ausfall an Arbeitseinkommen erleiden, kann ei¬ 
ne für die Pflege gewährte Vergütung bis zur Hö¬ 
he des Ausfalls an Arbeitseinkommen als beihil¬ 
fefähig berücksichtigt werden, höchstens jedoch 
die Kosten für eine Berufspflegekraft. Eine für 
die Pflege gezahlte Vergütung an den Ehegatten 
oder die Eltern eines Pflegebedürftigen ist nicht 
beihilfefähig, 

8. Familien- und Haushaltshüfe. Voraussetzung ist, 
daß die Hilfe zur Weiterführung des Haushalts 
während stationärer Unterbringung (Nummer 6, 
§ 9) des den Haushalt führenden, nicht oder nur 
geringfügig erwerbstätigen berücksichtigungs¬ 
fähigen FamUienangehörigen oder Beihilfebe¬ 
rechtigten erforderhch ist, weil der Beihüfebe- 
rechtigte selbst pflegebedürftig ist oder im Haus¬ 
halt mindestens ein Kind unter fünfzehn Jahren 
oder ein pflegebedürftiger berücksichtigungsfä¬ 
higer Angehöriger verbleibt und eine andere im 
Haushalt lebende Person den Haushalt nicht 

weiterführen kann. 

Dies gilt auch für die ersten sieben Tage nach En¬ 
de der stationären Unterbringung. Nummer 7 
Sätze 3 bis 5 gelten entsprechend. Werden an¬ 
stelle der Beschäftigung einer Familien- und 
Haushaltshilfe Kinder unter fünfzehn Jahren in 
einem Heim oder in einem fremden Haushalt un¬ 
tergebracht, so sind die Aufwendungen hierfür 
bis zu den sonst notwendigen Kosten einer Fami¬ 
lien- und Haushaltshilfe beihilfefähig. Die Ko¬ 
sten für eine Unterbringung im Haushalt eines 
nahen Angehörigen (§ 5 Abs. 4 Nr. 6) sind mit 
Ausnahme der Fahrkosten (Nummer 9) nicht bei- 
hilfefähig.. 

Anstelle von Satz 2 und 3 kann auch Vorausset¬ 
zung sein, daß nach ärztlicher Bescheinigung 
durch die Familien- und Haushaltshilfe eine 
sonst wegen Behandlungs- oder Pflegebedürf¬ 
tigkeit angezeigte stationäre Unterbringung 
(Nummer 6, § 9) vermieden wird, wenn dadurch 
Kosten eingespart werden und eine andere im 
Haushalt lebende Person den Haushalt nicht 
weiterführen kann, 

9. Beförderung bei Inanspruchnahme ärztlicher, 

zahnärztlicher Leistungen und Krankenhauslei¬ 
stungen sowie bei Heilbehandlungen (Nummer 
3) und für eine erforderhche Begleitung bis zur 
Höhe der Kosten der niedrigsten Klasse regelmä¬ 

ßig verkehrender Beförderungsmittel sowie die 
Gepäckbeförderung. Höhere Fahrkosten dürfen 
nur berücksichtigt werden, wenn sie unvermeid¬ 
bar waren; wird in diesen Fällen ein privater Per¬ 

sonenkraftwagen benutzt, ist höchstens der in 

§ 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Landesreisekostenge¬ 
setzes genannte Betrag beihilfefähig. 

Nicht beihilfefähig sind Aufwendungen für 

a) die Beförderung weiterer Personen sowie des 

Gepäcks bei Benutzung privater Personen¬ 

kraftwagen, 

b) die Benutzung privater Personenkraftwagen 
sowie regelmäßig verkehrender Beförde¬ 
rungsmittel am Wohn- oder Aufenthaltsort 
oder in der nächsten Umgebung, 

c) die Mehrkosten der Beförderung zu einem 
anderen als dem nächstgelegenen Ort, an 
dem eine geeignete Behandlung möglich ist, 
und zurück, 

d) die Kosten einer Rückbeförderung wegen Er¬ 
krankung während einer Urlaubs- oder ande¬ 
ren Reise, 

10. a) Unterkunft bei notwendigen auswärtigen am¬ 
bulanten ärztlichen Leistungen bis zum 
Höchstbetrag von 20 Deutsche Mark täglich. 
Ist eine Begleitperson erforderhch, so sind de¬ 
ren Kosten für Unterkunft ebenfaUs bis zum 
Höchstbetrag von 20 Deutsche Mark täghch 
beihilfefähig. Diese Vorschrift findet bei einer 
Heilkur oder ähnlichen Maßnahmen keine 
Anwendung, 

b) Unterkunft und Verpflegung bei einer ärzthch 
verordneten Heilbehandlung, die eine Heim¬ 
unterbringung erforderlich macht, insgesamt 
bis zu 14 Deutsche Mark täghch; in den Fähen 
der Nummer 3 Satz 3 sind die Aufwendungen 
nicht beihilfefähig, 

11. Leistungen bei einem Organspender, wenn der 
Empfänger Beihilfeberechtigter oder berück¬ 
sichtigungsfähiger Angehöriger ist, im Rahmen 
der Nummern 1 bis 3, 6, 8 bis 10, soweit sie bei 
den für die Transplantation notwendigen Maß¬ 
nahmen entstehen; beihilfefähig ist auch der 
vom Organspender nachgewiesene Ausfall an 
Arbeitseinkommen. Dies gilt auch für als Organ¬ 
spender vorgesehene Personen, wenn sich her¬ 
ausstellt, daß sie als Organspender nicht in Be¬ 

tracht kommen, 

12. behördlich angeordnete Entseuchung und die 
dabei verbrauchten Stoffe. 

(2) Das Finanzministerium kann, soweit nicht in der 
Anlage bereits geregelt, die Beihilfefähigkeit von 

folgenden Aufwendungen, die nicht zweifelsfrei 
notwendig oder nach Umfang oder Höhe angemes¬ 
sen sind, ganz oder teilweise von einer vorherigen 
Anerkennung abhängig machen, begrenzen oder 

ausschheßen: 

1. Aufwendungen für wissenschafüich nicht allge¬ 
mein anerkannte Untersuchungs- oder Behand¬ 

lungsmethoden sowie Materiahen, Heil- und 
Verbandmittel, 
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2. Aufwendungen für nicht in den Gebührenver¬ 
zeichnissen der Gebührenordnungen der Bun¬ 

desregierung aufgeführte ärztliche oder zahn¬ 
ärztliche Leistungen, 

3. Aufwendungen für Heilbehandlungen nach Ab¬ 
satz 1 Nr. 3, Behandlungen von Heilpraktikern 

und psychotherapeutische oder ähnliche Be¬ 
handlungen. 

§7 

Beihilfefähige Aufwendungen bei 
Sanatoriumsbehandlung 

(1) Aus Anlaß einer Sanatoriumsbehandlung sind 

beihilfefähig die Aufwendungen 

1. nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 bis 3, 

2. für Unterkunft, Verpflegung und Pflege bis zur 
Höhe des niedrigsten Satzes des Sanatoriums. 
Für Begleitpersonen von Schwerbehinderten, 
deren Notwendigkeit behördlich festgestellt ist, 

sind die Aufwendungen für Unterkunft und Ver¬ 
pflegung bis zu 70 vom Hundert des niedrigsten 
Satzes des Sanatoriums beihilfefähig; Vorausset¬ 
zung ist eine Bestätigung des Sanatoriums, daß 
für eine erfolgversprechende Behandlung eine 

Begleitperson notwendig ist, 

3. nach § 6 Abs. 1 Nr. 8, 

4. nach § 6 Abs. 1 Nr. 9, 

5. für die Kurtaxe, auch für die Begleitperson nach 

Nummer 2 Satz 2, 

6. für den ärztlichen Schlußbericht, falls er vorge¬ 

legt wird. 

(2) Die Aufwendungen nach Absatz 1 Nr. 2 bis 6 sind 

nur dann beihilfefähig, 

1. wenn nach amts- oder vertrauensärztiichem Gut¬ 
achten die Sanatoriumsbehandlung zur Wieder¬ 

herstellung der Gesundheit notwendig ist und 
nicht durch eine andere Maßnahme mit gleicher 
Erfolgsaussicht ersetzt werden kann und 

2. soweit die Festsetzungsstelle die Beihilfefähig¬ 

keit vorher anerkannt hat. 

(3) Eine Anerkennung der Beihilfefähigkeit ist 
nicht zulässig, wenn im laufenden oder den beiden 
vorangegangenen Kalenderjahren bereits eine als 
beihilfefähig anerkannte Sanatoriumsbehandlung 
oder Heilkur durchgeführt und beendet worden ist. 
Von der Einhaltung der Frist darf nur abgesehen 

werden nach einer schweren, einen Krankenhaus¬ 
aufenthalt erfordernden Erkrankung sowie in Fäl¬ 
len, in denen die sofortige Einheferung des Kran¬ 
ken zur stationären Behandlung in einem Sanato¬ 
rium geboten ist; in diesen Fällen ist der Antrag auf 
Anerkennung der Beihilfefähigkeit unverzüglich 

nachzuholen. 

(4) Sanatorium im Sinne dieser Vorschrift ist nur ei¬ 
ne Krankenanstalt, die den gesetzhchen Anforde¬ 
rungen an ein Krankenhaus entspricht. Sie muß 

ärzthch geleitet und überwacht sein, besondere 
Heilbehandlungen, wozu auch Nachsorge- oder 

Entwöhnungsbehandlungen gehören können, 
durchführen und die dafür erforderhchen Einrich¬ 
tungen und das dafür erforderhche Pflegepersonal 

haben. 
§8 

Beihilfefähige Aufwendungen bei Heilkur 

(1) Aufwendungen für eine HeUkur sind nur beihilfe¬ 
fähig für Beihilfeberechtigte nach § 2 Abs. 1 Nr. 1. 

(2) Aus Anlaß einer Heilkur sind beihilfefähig die 

Aufwendungen 

1. nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 bis 3, 

2. für Unterkunft und Verpflegung für höchstens 
dreißig Kalendertage einschheßhch der Reiseta¬ 
ge bis zum Betrag von 25 Deutsche Mark täghch, 
für Begleitpersonen von Schwerbehinderten, de¬ 
ren Notwendigkeit behördlich festgestellt ist, bis 

zum Betrag von 25 Deutsche Mark täghch, 

3. nach § 6 Abs. 1 Nr. 9, 

4. für die Kurtaxe, auch für die Begleitperson nach 

Nummer 2, 

5. für den ärztlichen Schlußbericht, falls er vorge¬ 

legt wird. 

(3) Die Aufwendungen nach Absatz 2 Nr. 2 bis 5 sind 

nur dann beihilfefähig, 

1. wenn nach amts- oder vertrauensärzthchem Gut¬ 
achten die Heilkur zur Wiederherstellung der 
Dienstfähigkeit nach einer schweren Erkran¬ 
kung oder zur Erhaltung der Dienstfähigkeit bei 
einem erhebüchen chronischen Leiden notwen¬ 

dig ist und nicht durch andere Maßnahmen mit 
gleicher Erfolgsaussicht, insbesondere nicht 
durch eine andere Behandlung am Wohnort oder 
in der nächsten Umgebung ersetzt werden kann 

und 

2. soweit die Festsetzungsstelle die Beihilfefähig¬ 

keit vorher anerkannt hat. 

(4) Die Anerkennung der Beihilfefähigkeit der Auf¬ 
wendungen einer Heükur ist nicht zulässig, 

1. wenn der Beihilfeberechtigte in den dem An¬ 
tragsmonat vorausgegangenen sechs Jahren 
nicht ununterbrochen beihilfeberechtigt gewe¬ 
sen ist; Unterbrechungen sind bis zu insgesamt 

sechs Monaten unschädUch, 

2. wenn im laufenden oder den beiden vorange¬ 
gangenen Kalenderjahren bereits eine als beihil¬ 
fefähig anerkannte Sanatoriumsbehandlung 

oder Heilkur durchgeführt und beendet worden 

ist, 
3. nach Stellung des Antrags auf Entlassung, 

4. wenn bekannt ist, daß das Dienstverhältnis vor 
Ablauf eines Jahres nach Durchführung der Heü¬ 
kur enden wird, es sei denn, daß die HeUkur we¬ 
gen der Folgen einer Dienstbeschädigung durch¬ 

geführt wird. 
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5. solange der Beihilfeberechtigte vorläufig des 
Dienstes enthoben ist. 

(5) Heilkur im Sinne dieser Vorschrift ist nur eine 

Kur, die unter ärztlicher Leitung nach einem Kurplan 
in einem im Heilkurorteverzeichnis des Bundesmini¬ 
sters des Innern (GMBl. 1985 S. 301) enthaltenen 
Kurort durchgeführt wird; die Unterkunft muß sich 

im Kurort befinden und ortsgebunden sein. 

§9 

Beihilfefähige Aufwendungen bei anderweitiger 
Unterkunft und Verpflegung 

(1) Aus Anlaß einer wegen Behandlungs- oder Püe- 
gebedürftigkeit notwendigen Unterbringung kör¬ 
perlich, geistig oder seehsch Kranker in-Kranken-, 
Heil- oder Pflegeanstalten sowie Pflegeheimen oder 
Pflegefamilien sind neben anderen gemäß § 6 dem 
Grunde nach beihilfefähigen Aufwendungen zu¬ 
sätzlich die Kosten für Unterkunft und Verpflegung 
bis zum niedrigsten Satz in den für die Unterbrin¬ 
gung in Betracht kommenden öffentlichen oder 
freien gemeinnützigen Anstalten oder Pflegeheimen 
am Ort der Unterbringung oder in seiner nächsten 
Umgebung insoweit beihilfefähig, als sie monatüch 

folgende Beträge übersteigen: 

1. Bei Beihilfeberechtigten mit einem Angehörigen 
270 Deutsche Mark, bei Beihilfeberechtigten mit 

zwei oder drei Angehörigen 225 Deutsche Mark, 
bei Beihilfeberechtigten mit mehr als drei Ange¬ 
hörigen 180 Deutsche Mark, wobei diese Sätze 
für jede Person gelten, wenn mehr als eine Per¬ 
son untergebracht ist, 

2. bei Beihilfeberechtigten ohne Angehörige oder 
bei gleichzeitiger Unterbringung des Beihilfebe¬ 
rechtigten und aller Angehörigen 70 vom Hun¬ 
dert der in § 2 Abs. 2 genannten Bruttobezüge so¬ 
wie der Renten aus den gesetzhchen Rentenver¬ 
sicherungen und aus einer zusätzhchen Alters¬ 
und Hinterbliebenenversorgung für Angehörige 
des öffentlichen Dienstes. 

Voraussetzung ist, daß die anderweitige Unterbrin¬ 
gung nach ärztlichem Zeugnis und infolge der häus¬ 
lichen Verhältnisse des Kranken notwendig ist. An¬ 
gehörige im Sinne des Satzes 1 sind Personen, die 
nach § 3 Abs. 1 berücksichtigungsfähig sind. 

(2) Absatz 1 findet keine Anwendung, wenn die Ko¬ 
sten für die Unterbringung gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 10 

beihilfefähig sind. 

(3) Wird in Fällen des Absatzes 1 die Unterkunft, ge¬ 
gebenenfalls auch einschließlich der Verpflegung, 

nicht gesondert erbracht und berechnet, so sind 80 
vom Hundert der täglichen Unterbringungskosten 

als Kosten für Unterkunft und Verpflegung und 20 
vom Hundert als im übrigen entsprechend § 6 beihil¬ 

fefähiger Aufwand zugrunde zu legen. 

(4) Absätze 1 bis 3 finden keine Anwendung, wenn 

die Kosten auch mit den in § 5 Abs. 4 Nr. 8 genannten 
Einrichtungen oder Maßnahmen Zusammenhängen 

oder wenn die Unterbringung im Rahmen einer sta¬ 

tionären Behandlung (§ 6 Abs. 1 Nr. 6, § 7), Heilkur 
(§ 8) oder von ähnlichen Maßnahmen erfolgt. 

§ 10 

Beihilfefähige Aufwendungen 
bei Früherkennung von Krankheiten 

und Schutzimpfungen 

(1) Aus Anlaß von Maßnahmen zur Früherkennung 

von Krankheiten sind nur beihilfefähig 

1. bei Kindern bis zur Vollendung des vierten Le¬ 
bensjahres die Aufwendungen für Untersuchun¬ 
gen zur Früherkennung von Krankheiten, die ei¬ 
ne normale körperliche oder geistige Entwick¬ 
lung des Kindes in besonderem Maße gefährden, 

2. bei Frauen vom Beginn des zwanzigsten, bei 
Männern vom Beginn des fünfundvierzigsten Le¬ 
bensjahres an die Aufwendungen für jährlich ei¬ 
ne Untersuchung zur Früherkennung von Krebs¬ 
erkrankungen. 

(2) Beihilfefähig sind Aufwendungen für Schutz¬ 
impfungen, ausgenommen jedoch solche aus Anlaß 
von Reisen in Gebiete außerhalb der Bundesrepu¬ 

blik Deutschland. 

§ 11 

Beihilfefähige Aufwendungen 
in Geburtsfällen 

(1) Im Hinblick auf eine Geburt sind beihilfefähig die 

Aufwendungen 

1. für die Schwangerschaftsüberwachung, 

2. entsprechend § 6 Abs. 1 Nr. 1 bis 3, 5, 6, 8 und 9, 

3. für die Hebamme, 

4. für eine Haus- und Wochenpflegekraft bei 
Hausentbindung oder ambulanter Entbindung 
in einer Krankenanstalt bis zu zwei Wochen 
nach der Geburt, wenn die Wöchnerin nicht be¬ 

reits Krankenpflege im Sinne von § 6 Abs. 1 
Nr. 7 erhält; § 6 Abs. 1 Nr. 7 ist entsprechend an¬ 

zuwenden, 

5. entsprechend. § 6 Abs. 1 Nr. 6 für das Kind. 

(2) Außer Kraft gesetzt. 

§ 12 

Beihilfefähige Aufwendungen in Todesfällen 

(1) ln Todesfällen sind die nachgewiesenen Aufwen¬ 
dungen für die Leichenschau, den Sarg, die Einsar- 
gung, die Aufbahrung, die Einäscherung, die Urne, 
den Erwerb einer Grabstelle oder eines Beisetzungs¬ 

platzes, die Beisetzung, die Anlegung einer Grab¬ 
stelle einschließlich der Grundlage für ein Grab¬ 
denkmal dem Grunde nach beihilfefähig; bezüglich 
der Höhe der Aufwendungen gilt § 5 Abs. 1 letzter 

Satz entsprechend. 

(2) Ferner sind beihilfefähig die Aufwendungen für 

die Überführung der Leiche oder Urne bis zur Höhe 
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der Kosten einer Überführung an den Familien¬ 

wohnsitz im Zeitpunkt des Todes, höchstens jedoch 
für eine Entfernung von siebenhundert Kilometern. 

(3) Verbleibt mindestens ein berücksichtigungsfähi¬ 
ger Pflegebedürftiger oder ein berücksichtigungsfä¬ 
higes Kind unter fünfzehn Jahren im Haushalt und 
kann dieser beim Tode des den Haushalt allein füh¬ 
renden Beihilfeberechtigten oder berücksichti¬ 
gungsfähigen Angehörigen nicht durch eine andere 
im Haushalt lebende Person weitergeführt werden, 
so sind die Aufwendungen für eine Familien- und 
Haushaltshilfe in entsprechender Anwendung des 
§ 6 Abs. 1 Nr. 8 bis zu sechs Monaten, in Ausnahme¬ 
fällen bis zu einem Jahr beihilfefähig. 

§ 13 

Beihilfefähige außerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland entstandene Aufwendungen 

(1) Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland 
entstandene Aufwendungen sind nur beihilfefähig, 
wenn es sich um Aufwendungen nach § 6 und §§ 9 
bis 12 handelt und nur insoweit und bis zu der Hö¬ 
he, wie sie in der Bundesrepublik Deutschland am 

Sitz der Festsetzungsstelle oder deren nächster 
Umgebung entstanden und beihilfefähig gewesen 
wären. Soweit ein Beleg inhaltlich nicht den im In¬ 
land geltenden Anforderungen voll entspricht oder 
der Beihilfeberechtigte die für den Vergleich not¬ 
wendigen Angaben nicht beibringt, hat die Fest¬ 

setzungsstelle die Beihilfefähigkeit im Rahmen des 
Satzes 1 nach billigem Ermessen ganz oder teilwei¬ 
se anzuerkennen, wenn der Beihilfeberechtigte 
mindestens eine Beschreibung des Krankheitsbil¬ 

des und der ungefähr erbrachten Leistungen, auf 
Anforderung auch eine Übersetzung der Belege 
vorlegt. 

(2) Aufwendungen nach Absatz 1 sind ohne Be¬ 
schränkung auf die Kosten in der Bundesrepublik 
Deutschland beihilfefähig, 

1. wenn sie bei einer Dienstreise eines Beihilfebe¬ 
rechtigten entstanden sind, es sei denn, daß die 

Behandlung bis zur Rückkehr in die Bundesrepu¬ 
blik Deutschland hätte aufgeschoben werden 
können, 

2. wenn und soweit die Beihilfefähigkeit vor An¬ 
tritt der Reise anerkannt worden ist. Die Aner¬ 
kennung der Beihilfefähigkeit kommt aus¬ 
nahmsweise in Betracht, wenn durch ein amts- 
oder vertrauensärzthches Gutachten nachge¬ 
wiesen ist, daß die Behandlung außerhalb der 
Bundesrepubhk Deutschland zwingend not¬ 
wendig ist, weil hierdurch eine wesentlich grö¬ 
ßere Erfolgsaussicht zu erwarten ist. Die Aner¬ 

kennung der Beihilfefähigkeit von Aufwen¬ 
dungen, die im Zusammenhang mit einer Kur 

oder ähnlichen Maßnahmen entstehen, ist aus¬ 
geschlossen, 

3. wenn sie 400 Deutsche Mark nicht übersteigen 
oder wenn bei Aufenthalt in der Nähe der Grenze 

aus akutem Anlaß das nächstgelegene Kranken¬ 
haus aufgesucht werden muß. 

(3) Aus Anlaß einer Heilkur außerhalb der Bundesre¬ 
publik Deutschland entstandene Aufwendungen 
nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 bis 5 sind ausnahmsweise bei¬ 
hilfefähig, wenn vor Antritt der Reise 

1. durch amts- oder vertrauensärztliches Gutachten 
nachgewiesen ist, daß die Heilkur wegen der we¬ 
sentlich größeren Erfolgsaussicht außerhalb der 
Bundesrepublik Deutschland zwingend notwen¬ 
dig ist, und 

2. der Kurort im Heilkurorteverzeichnis Ausland 
des Bundesministers des Innern (GMBl. 1985 
S.307) aufgeführt ist und 

3. die sonstigen Voraussetzungen des § 8 vorhe¬ 
gen. 

Die Aufwendungen nach § 8 Abs. 2 Nr. 1, 3 bis 5 sind 
ohne Beschränkung auf die Kosten in der Bundesre¬ 
publik Deutschland beihilfefähig; Absatz 1 Satz 2 
gilt entsprechend. 

(4) Für die Aufwendungen der Überführung einer 
Leiche oder Urne findet § 12 Abs. 2 Anwendung. 

§ 14 

Bemessung der Beihilfe 

(1) Die Beihilfe bemißt sich nach einem Vomhundert¬ 
satz der beihilfefähigen Aufwendungen (Bemes¬ 

sungssatz). Der Bemessungssatz beträgt für Auf¬ 
wendungen, die entstanden sind für 

1. den Beihilfeberechtigten nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 

sowie für den entpflichteten Hochschullehrer 

50 vom Hundert, 
2. den Empfänger von Versorgungsbezügen, 

der als solcher beihilfeberechtigt ist, 

sowie den berücksichtigungsfähigen Ehegatten 

70 vom Hundert, 

3. ein berücksichtigungsfähiges Kind 
sowie eine Waise, die als solche 
beihilfeberechtigt ist, 80 vom Hundert. 

Sind zwei oder mehr Kinder berücksichtigungsfähig, 
beträgt der Bemessungssatz für den Beihilfeberech¬ 

tigten nach Satz 2 Nr. 1 70 vom Hundert; bei mehre¬ 
ren Beihilfeberechtigten beträgt der Bemessungsatz 
nur bei einem von ihnen zu bestimmenden Berech¬ 
tigten 70 vom Hundert, die Bestimmung ist unwider¬ 
ruflich. Maßgebend für die Höhe des Bemessungs¬ 
satzes ist der Zeitpunkt des Entstehens der Aufwen¬ 
dungen. 

(2) Für die Anwendung des Absatzes 1 gelten die 
Aufwendungen 

1. nach §6 Abs. 1 Nr. 8 als Aufwendungen des 
Kranken, 

2. einer Begleitperson als Aufwendungen des Be¬ 
gleiteten, 

3. nach § 11 Abs. 1 als Aufwendungen der Mutter, 
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4. nach § 12 Abs. 3 als Aufwendungen der jüngsten 
verbleibenden Person. 

(3) Für beihilfefähige Aufwendungen, für die trotz 
ausreichender und rechtzeitiger Versicherung we¬ 
gen angeborener Leiden oder bestimmter Krankhei¬ 
ten auf Grund eines individuellen Ausschlusses kei¬ 
ne Versicherungsleistungen gewährt werden oder 
für die die Regelleistungen auf Dauer eingestellt 

worden sind (Aussteuerung), erhöht sich der Bemes¬ 
sungssatz um 20 vom Hundert, jedoch höchstens auf 

90 vom Hundert. 

(4) Bei freiwilligen Mitghedern der gesetzhchen 
Krankenversicherung und den famüienhUfeberech- 
tigten Angehörigen erhöht sich der Bemessungssatz 
auf 100 vom Hundert der sich nach Anrechnung der 
nachzuweisenden Kassenleistung ergebenden bei¬ 
hilfefähigen Aufwendungen, wenn die Kassenlei¬ 
stung das in der gesetzlichen Pfhchtversicherung 
übliche Maß nicht unterschreitet. Satz 1 güt nicht, 
wenn Zuschüsse, Arbeitgeberanteile oder derglei¬ 

chen von mindestens 40 Deutsche Mark monatlich 
zum Krankenkassenbeitrag zustehen. 

(5) Für beihilfefähige Aufwendungen einer in § 2 
Abs. 1 und § 3 Abs. 1 bezeichneten Person, für deren 

Beiträge zu einer privaten Krankenversicherung Zu¬ 
schüsse auf Grund einer Rechtsvorschrift oder eines 
Beschäftigungsverhältnisses mindestens in Höhe 
von 80 Deutsche Mark monatlich zustehen, ermäßigt 
sich der Bemessungssatz für den Zuschußempfänger 
um 20 vom Hundert. Beiträge für Krankentagegeld- 
und Krankenhaustagegeldversicherungen bleiben 

außer Betracht. 

(6) Bei Anlegung eines strengen Maßstabs kann der 
Bemessungssatz in besonderen Härtefällen, insbe¬ 
sondere wenn die Aufwendungen infolge einer 
Dienstbeschädigung entstanden sind, erhöht wer¬ 

den. 

§ 15 

Begrenzung der Beihilfe 

(1) Die Beihilfe darf zusammen mit den aus demsel¬ 
ben Anlaß gewährten Leistungen aus Krankenversi¬ 
cherungen, auf Grund von Rechtsvorschriften oder 
arbeitgsvertraghchen Vereinbarungen einschheß- 
lich von Sterbegeld die dem Grunde nach beihilfefä¬ 
higen Aufwendungen nicht übersteigen. Hierbei 
bleiben Sterbegelder bis zu insgesamt 1000 Deut¬ 
sche Mark, Leistungen aus Krankentagegeld- und 
Krankenhaustagegeldversicherungen sowie aus 

nicht aufwandsbezogenen Kapitalversicherungen 
sowie Ansprüche nach § 1968 BGB unberücksich¬ 
tigt. Dem Grunde nach beihilfefähig sind die in den 
§§ 6 bis 13 genannten Aufwendungen in tatsächli¬ 

cher Höhe, für die im Einzelfall eine Beihilfe gewährt 
wird. Satz 1 ist im Fall des § 11 Abs. 2 nicht anzuwen¬ 
den. 

(2) Die in Absatz 1 bezeichneten Leistungen sind 
durch Belege nachzuweisen. Soweit Leistungen aus 
einer privaten Krankenversicherung nachweishch 

nach einem Vomhundertsatz bemessen werden, ist 
ein Einzelnachweis nicht erforderlich; in diesem Fall 
wird die Leistung der Krankenversicherung nach 
diesem Vomhundertsatz von den dem Grunde nach 
beihilfefähigen Aufwendungen errechnet. Soweit 
bei freiwilligen Mitgliedern der gesetzlichen Kran¬ 
kenversicherung und den familienhilfeberechtigten 
Angehörigen § 14 Abs. 4 Satz 1 nicht anzuwenden 
ist, gilt als Leistung ein Anteil von mindestens 50 
vom Hundert der dem Grunde nach beihilfefähigen 

Aufwendungen. Belege über außerhalb der Bundes¬ 
republik Deutschland entstandene Aufwendungen 
müssen stets mit dem Originalerstattungsvermerk 
versehen sein. Der Summe der mit einem Antrag gel¬ 
tend gemachten Aufwendungen ist die Summe der 
hierauf entfallenden Leistungen gegenüberzustel¬ 
len, auch wenn Leistungen nicht in Anspruch ge¬ 

nommen werden. 

§ 16 

Beihilfe beim Tode des Beihilfeberechtigten 

(1) Der hinterbliebene Ehegatte, die leiblichen Kin¬ 
der und Adoptivkinder eines verstorbenen Beihilfe¬ 
berechtigten erhalten Beihilfe zu den bis zu dessen 
Tod und aus Anlaß des Todes entstandenen beihilfe¬ 
fähigen Aufwendungen. Die Beihilfe bemißt sich 
nach den Verhältnissen am Tage vor dem Tode. Die 
Beihilfe wird demjenigen gewährt, der die Original¬ 

belege zuerst vorlegt. 

(2) Andere als die in Absatz 1 genannten natürlichen 
Personen sowie juristische Personen erhalten die 

Beihilfe nach Absatz 1, soweit es sich um von dritter 
Seite in Rechnung gestellte Aufwendungen handelt. 

§ 17 

Verfahren 
(1) Beihilfe wird auf schriftlichen Antrag des Beihil¬ 
feberechtigten gewährt; hierfür sind im Bereich der 
Landesverwaltung die vom Finanzministerium, im 
übrigen Bereich die vom Finanzministerium oder der 
Festsetzungsstelle bekanntgegebenen Formblätter 

zu verwenden. Aufwendungen für Halbwaisen kön¬ 
nen auch von einem beihilfeberechtigten Angehöri¬ 
gen beantragt und diesem gegenüber festgesetzt 

werden. 

(2) Eine Beihilfe wird nur gewährt, wenn die mit dem 

Antrag geltend gemachten dem Grunde nach beihil¬ 
fefähigen Aufwendungen mindestens 400 Deutsche 
Mark betragen. Wird diese Summe nicht erreicht, 
wird abweichend von Satz 1 eine Beihilfe gewährt, 
wenn der letzte hiernach zulässige Antrag vor mehr 
als zwölf Monaten bei der Festsetzungsstelle einge¬ 

gangen ist. 

(3) Beihilfe wird nur zu den Aufwendungen gewährt, 
die durch Belege nachgewiesen sind, soweit nichts 

anderes bestimmt ist. Würde mehreren Beihilfebe¬ 
rechtigten zu denselben Aufwendungen Beihilfe zu¬ 
stehen, so wird eine Beihilfe nur dem gewährt, der 

die Originalbelege zuerst vorlegt; dies gilt auch für 
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die Gewährung von Beihilfe zu Aufwendungen für 

Halbwaisen. 

(4) Die Beihilfeanträge sind unter Beifügung der Be¬ 
lege unmittelbar der Festsetzungsstelle vorzulegen. 
Die bei der Bearbeitung der Beihilfe bekanntgewor¬ 
denen Angelegenheiten sind nach § 79 Abs. 1 und 
§101 Abs. 2 des Landesbeamtengesetzes vertraulich 
zu behandeln. 

(5) Als Festsetzungsstellen entscheiden, soweit in 
Rechtsvorschriften oder von den obersten Dienstbe¬ 
hörden nichts anderes bestimmt ist, 

1. die obersten Dienstbehörden über die Anträge 
ihrer Bediensteten und der Leiter der ihnen un¬ 
mittelbar nachgeordneten Behörden, 

2. die den obersten Dienstbehörden unmittelbar 

nachgeordneten Behörden über die Anträge der 
Bediensteten ihres Geschäftsbereichs, 

3. die Pensionsregelungsbehörden über die Anträ¬ 
ge der Versorgungsempfänger. 

(6) Die Belege sind vor Rückgabe an den Beihilfebe¬ 
rechtigten von der Festsetzungsstelle als für Beihilfe¬ 
zwecke verwendet kenntlich zu machen. 

(7) Dem Beihilfeberechtigten können Abschlagszah¬ 

lungen geleistet werden. 

(8) Die Festsetzungsstelle kann eingereichte Belege 
zu den Beihilfeakten nehmen, sofern es sich nicht um 
einen Originalbeleg handelt, der bei einer Kranken¬ 
versicherung oder Krankenkasse verbleiben muß. 
Der Beihilfeberechtigte hat zurückgereichte Belege 
bis zur Bestandskraft des Beihilfebescheids, Belege 
über 2000 Deutsche Mark mindestens drei Jahre 
lang aufzubewahren und auf Anforderung erneut 
vorzulegen, es sei denn, der Beihilfeberechtigte er¬ 
möglicht der Festsetzungsstelle die Einsichtnahme 
in die bei der Versicherung oder Krankenkasse ein¬ 
gereichten Belege. Die Festsetzungsstelle kann im 
Einzelfall die Fristen angemessen, jedoch um höch¬ 
stens drei Jahre, verlängern. 

(9) Ist eine vorgeschriebene vorherige Anerkennung 
der Beihilfefähigkeit unterblieben, wird eine Beihil¬ 

fe nur gewährt, wenn der Beihilfeberechtigte ohne 
Verschulden und nicht lediglich aus Unkenntnis ver¬ 
hindert war, die Anerkennung zu beantragen und 
die Antragsstellung innerhalb eines Monats nach 
Wegfall des Hindernisses nachgeholt worden ist. Im 

übrigen gilt § 32 des Landesverwaltungsverfahrens¬ 
gesetzes entsprechend. 

(10) Eine Beihilfe wird nur gewährt, wenn der Beihil¬ 
feberechtigte sie vor Ablauf der beiden Kalenderjah¬ 
re beantragt hat, die auf das Jahr des Entstehens der 
Aufwendungen oder, wenn es sich nicht um Auf¬ 

wendungen nach § 9 handelt, der ersten Ausstellung 
der Rechnung folgen. Für den Beginn der Frist ist bei 
pauschaler Beihilfe nach § 11 Abs. 2 der Tag der Ge¬ 

burt oder der Annahme als Kind maßgebend. Sätze 1 
und 2 gelten auch, wenn Adressat der Rechnung 

nicht der Beihilfeberechtigte selbst in Person, son¬ 

dern ein anderer Kostenschuldner ist. Bei Fristver¬ 

säumnis erlischt der Anspruch. 

§ 18 

Übergangsvorschriften 

(1) § 15 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1 und 5 gilt nicht für 
Personen, die mindestens seit 1. Januar 1985 in einem , 
Festkostentarif einer privaten Krankenversicherung 
versichert sind, hinsichtlich der Leistungen aus die¬ 
sem Tarif, solange sie diesen Tarif beibehalten und 
nicht zu zumutbaren Bedingungen einen restkosten¬ 

deckenden Prozenttarif abschließen können. 

(2) Ist der Tod eines Beihilfeberechtigten während 
einer Dienstreise oder einer Abordnung oder vor der 
Ausführung eines diensthch bedingten Umzuges au¬ 
ßerhalb des Familienwohnsitzes des Verstorbenen 
eingetreten, sind die Kosten der Überführung der 
Leiche oder Urne ohne die Beschränkung des § 12 
Abs. 2 beihilfefähig; der Bemessungssatz für diese 

Kosten beträgt 100 vom Hundert. 

(3) Die Gemeinden, Landkreise und sonstigen der 
Aufsicht des Landes unterstehenden Körperschaf¬ 
ten, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen 
Rechts können die nach den vorstehenden Bestim¬ 
mungen zu leistende Beihilfe auch durch ein Versi¬ 
cherungsunternehmen ganz oder teilweise auszah¬ 
len lassen, wenn sie bereits im Zeitpunkt des Inkraft¬ 
tretens dieser Verordnung entsprechend verfahren. 
Sie haben etwaige Unterschiedsbeträge auszuglei¬ 
chen und bleiben Leistungsschuldner. 

(4) Werden Regelungen des Bundesministers des In¬ 

nern geändert, die nach dieser Verordnung anzu¬ 
wenden sind, gelten die Änderungen auch im Rah¬ 

men dieser Verordnung, soweit der Verordnungsge¬ 
ber nicht anderes bestimmt. 

§ 19 

Inkrafttreten 

(1) Diese Verordnung tritt am 1. Juni 1986 in Kraft mit 
Ausnahme des § 5 Abs. 4 Nr. 5, der am 1. Januar 1987 

in Kraft tritt. 

(2) Auf die vor dem Inkrafttreten dieser Verord¬ 
nung entstandenen Aufwendungen sind die bis da¬ 
hin geltenden Vorschriften einschließlich Artikel 2 
der Sechsten Änderungsverordnung anzuwenden. 
Äbweichend von § 13 Äbs.4 der Beihilfenverord¬ 
nung in der bis zum Inkrafttreten dieser Verord¬ 

nung geltenden Fassung wird Beihilfe nur ge¬ 
währt, wenn sie bis zum 31. Dezember 1987 bean¬ 
tragt wurde; § 32 Äbs. 1 und 2 des Landesverwal¬ 

tungsverfahrensgesetzes und §17 Äbs. 10 Satz 3 

gelten entsprechend. 

(3) Die Verordnung des Finanzministeriums über die 
Gewährung von Beihilfen in Krankheits-, Geburts¬ 
und Todesfällen in der Fassung vom 27. Oktober 

1972 (GBl. S.604) einschließlich der sie ändernden 
Verordnungen sowie die Sechste Verordnung des Fi¬ 
nanzministeriums zur Änderung der Beihilfenver- 
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Ordnung vom 16. Februar 1982 (GBl. S. 52) treten mit 2 

Ablauf des 31. Mai 1986 außer Kraft, soweit nachfol¬ 
gend nichts anderes bestimmt ist. Artikel 2 der Sech- 2.1 

sten Änderungsverordnung 

a) tritt mit Ablauf des 28. Februar 1986, auch in den 

Fällen des Absatzes 2, außer Kraft für die Beam¬ 
ten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst und die 

Dienstanfänger, 

b) gilt im übrigen weiter auch für die nach Inkraft¬ 
treten dieser Verordnung entstehenden Aufwen¬ 

dungen. Er gilt ab 1. Januar 1987 mit der Maßga¬ 
be, daß die Abzugsbeträge für im Kalenderjahr 
1987 eingegangene Anträge auf die Hälfte ermä¬ 
ßigt sind, und tritt am 1. Januar 1988 außer Kraft; 
dies gilt auch für die Fälle des Absatzes 2. 

Der Abzugsbetrag ist von der Beihilfe vor Anwen¬ 
dung des § 15 abzuziehen. 

STUTTGART, den 12. März 1986 Dr. Palm 

Anlage 
zur Beihilfeverordnung 

1 Angemessenheit von Aufwendungen 

Für die Angemessenheit der Höhe von Auf¬ 
wendungen nach § 5 Abs. 1 gilt folgendes: 

1.1 Die Angemessenheit ärztlicher und zahnärzt¬ 
licher Aufwendungen beurteilt sich aus¬ 
schließlich nach dem Gebührenrahmen der je¬ 
weils geltenden Gebührenordnungen für Arz¬ 
te und Zahnärzte; soweit gebührenrechtlich 
zulässig und begründet, ist auch eine über den 
Schwellenwert hinausgehende Gebühr ange¬ 
messen. Bis zum Inkrafttreten einer Änderung 
oder Neufassung der Gebührenordnung für 
Zahnärzte vom 18. März 1965 (BGBl.I S. 123) 
gilt der vierfache Satz der Gebührenordnung 
für Zahnärzte als Schwellenwert im Sinne des 
Satzes 1; Überschreitungen des Schwellen¬ 
wertes bis zum sechsfachen Satz sind nur dann 
angemessen, wenn die besonderen Umstände 
des einzelnen Falles, insbesondere der 
Schwierigkeit der Leistung oder des Zeitauf¬ 
wandes die Überschreitung rechtfertigen. 

1.2 Bei kieferorthopädischer Behandlung ist die 
Angemessenheit anhand eines vorzulegenden 
Heil- und Kostenplans für den gesamten Be¬ 
handlungszeitraum im voraus festzustellen. 

1.3 Werden Leistungen von Gesellschaften oder 
Unternehmen (z.B. Klinik, Badebetrieb) in 
Rechnung gestellt, so sind - soweit keine an¬ 
deren Rechtsvorschriften bestehen - die Auf¬ 
wendungen insoweit beihilfefähig, als sie im 
Fall einer Leistung und Berechnung durch ei¬ 
nen freiberuflich tätigen Behandler beihilfefä¬ 
hig wären. 

1.4 Im übrigen gelten die Hinweise des Bundes¬ 
ministers des Innern zum Gebührenrecht, An¬ 
hang zu Hinweis Nr. 7 zu § 5 Abs. 1 BhV 
(GMBl. 1985 S.402, 1986 S.7) entsprechend. 

Verzeichnis zu § 6 Abs. 1 Nr. 4 (Hilfsmittelver- 
zeichnis) 

Die notwendigen und angemessenen Auf¬ 
wendungen für Anschaffung, Miete, Repara¬ 
tur und Ersatz der folgenden, abschließend 
aufgeführten Hilfsmittel und Geräte zur 
Selbstbehandlung und Selbstkontrolle sind 
nebst Zubehör - ggf. im Rahmen der Höchst¬ 
beträge - beihilfefähig, wenn sie vom Arzt 
schriftlich verordnet und nachstehend aufge¬ 
führt sind: 
Absauggeräte (z.B. bei Kehlkopferkrankung), 
Atmungsmonitor, 
Beatmungsgeräte, 
BLindenführhunde (einschließlich Geschirr, 

Hundeleine, Halsband und Maulkorb), 
Blindenschriftmaschine, 
Blindenstöcke, 
Blutdruckmeßgeräte, 
Bruchbänder, 
Ergometer (nach Herzinfarkt bei Notwendig¬ 

keit einer exakten Leistungskontrolle), 
Fußeinlagen (nicht eingebaut), 
Gehwagen, 
Gipsbetten, 
Liegeschalen, 
Gummistrümpfe, 
Kompressionsstrumpfhosen, 
Heimdialysegeräte, 
Herzschrittmacher (auch Kontrollgeräte dazu), 
Hilfsgeräte (für Schwerstbehinderte, z.B, 

Ohnhänder), 
Hörhilfen (auch Hörbrillen), 
Impulsvibratoren (Abklopfgerät z.B. bei Mu- 

coviscidose, Pankreasfibrose), 
Infusionspumpe, auch Insulinpumpe (tragbar), 

Inhalationsapparate, 
Injektionsspritzen und -nadeln, 
Jobst-Wechseldruckgeräte (intermittierende 

Kompressionsgeräte), 
Katheter, 
Kniekappen, 
Knöchel- und Gelenkstützen, 
Körperersatzstücke, 
Kopfschützer, 
Korrekturschienen u.ä., 
Krankenfahrstühle u.ä., 
Krankenheber, -lifter, 
Krankenstöcke (einschließlich Gehbänkchen), 
Krücken, 
Leibbinden, Krampfaderbinden u.ä., 
Maßschuhe oder Schuhzurichtungen (ortho¬ 

pädische, die nicht serienmäßig herstellbar 
sind, soweit die Aufwendungen 50 DM pro 
Schuh übersteigen), 

Perücken (bis zum Höchstbetrag von 
1000 DM, zweimal innerhalb von vier Jahren), 

Pflegebetten (verstellbar), 
Polarimeter, 
Reflektometer, 
Reizstromgeräte (nur bei therapieresistenten 

Schmerzen, bei Skoliose), 
Sehhilfen (dabei sind für Brillengestelle, wenn 
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die Anschaffung des letzten Brillengestells 3 Regelung zu § 6 Abs. 2 
mindestens drei Jahre zurückliegt oder das 
vorhandene nicht mehr brauchbar ist, bis 
120 DM beihilfefähig), 

Spastikerhilfen (auch Übungsgeräte), 
Spezialbehindertendreirad (nicht Zweirad mit 

Stützrädern) bei Ataxie, 
Sprechhilfen (auch elektronische), 
Sprechkanülen, 
Spreizkinderwagen (nur Aufsatz), 
Stützapparate, 
Stumpfstrümpfe und Narbenschützer, 
Suspensorien, 
Toilettenstühle, Closomatanlagen, 
Ultraschallvernebler, 
Urinfänger, 
Vibrationstramer bei Taubheit, 
Wasser- und Luftkissen, 
Weckgeräte für Bettnässer. 

2.2 Auch ohne ärztliche Verordnung sind beihilfe¬ 
fähig die Aufwendungen 

2.2.1 für Brillengestelle, wenn die Anschaffung des 
letzten Brillengestells mindestens drei Jahre 
zurückliegt oder das vorhandene nicht mehr 
brauchbar ist, bis 120 DM; 

2.2.2 für vom Optiker angepaßte Sehhilfen bis zu 
60 DM je Brillenglas. 

2.3 Nicht beihilfefähig sind die Aufwendungen 
für 

2.3.1 den Betrieb oder die Unterhaltung der Hilfs¬ 
mittel und Geräte; 

2.3.2 Hilfsmittel und Geräte, die dem Bereich der 
allgemeinen Lebenshaltung zuzurechnen 
sind. Hierzu gehören als Gebrauchsgüter des 
täglichen Lebens z.B. auch Badehilfen, Band¬ 
scheibenmatratzen, Bestrahlungslampen (So¬ 
larien, Helarien, Sonnenbänke, Rotlicht, Hö¬ 
hensonnen), Fieberthermometer, Fitnessgerä¬ 
te (Heimtrainer und dgl.), Gesundheitsschu¬ 
he, Hausnotruf, Heizkissen, Heizdecken, Lie¬ 
gestühle, Mundduschen (Water-Pic, Agua- 
Pic), Personenkraftwagen oder -sitze, Rheu¬ 

mawäsche, Wärmedecken, Wärmeflaschen, 
Zahnbürsten (auch elektrische). 

3 

3.1 Ausschlußregelung 

Von der Beihilfefähigkeit werden, einschließ¬ 
lich der zugehörigen Materialien, Heil- und 
Verbandmittel, ausgeschlossen: 

3.1.1 Aufwendungen für die vom Bundesminister 
des Innern in Hinweis 1 zu § 6 Abs. 2 BhV 
(GMBl. 1985 S.398) genannten Untersu- 
chungs- und Behandlungsmethoden, soweit 
sie dort ausgeschlossen sind; 

3.1.2 Akupunktur und Elektroakupunktur, sofern 
nicht die Beihilfegewährung aus besonderen 
Gründen amtsärztlich befürwortet ist. 

3.2 Voranerkennungsverfahren 

Folgende Aufwendungen sind nur beihilfefä¬ 
hig, wenn und soweit sie vorher anerkannt 
sind für 

3.2.1 psychotherapeutische oder ähnliche Behand¬ 
lungen (ausgenommen drei probatorische Sit¬ 
zungen); 

3.2.2 die in Nummer 3.1 möglichen .Ausnahmen 
vom Ausschluß der Beihilfefähigkeit; 

3.2.3 zahnärztliche Funktionsanalyse, -diagnostik 
und -therapie (Gnathologie) bis zu einem 
Schwellenwert von 600 DM. 

3.3 Höchstbetragsregelung 

Es gelten folgende Höchstbeträge: 

3.3.1 Für Heilbehandlungen nach §6 Abs. 1 Nr. 3 
die vom Bundesminister des Innern in Hinweis 
1 zu § 6 Abs. 1 Nr.3 BhV (GMBl. 1985 S.395) 
genannten Beträge; 

3.3.2 für Leistungen eines Diplompsychologen, 
Psychagogen und dergleichen die in Nummer 
5 der Anlage 1 zu den BhV genannten Beträge; 

3.3.3 für Leistungen eines Heilpraktikers die Beträ¬ 
ge, die für vergleichbare Leistungen nach der 
Gebührenordnung für Arzte angemessen 
sind. Für den Vergleich ist die vom Bundesmi¬ 
nister des Innern mit Rundschreiben vom 30.8. 
1985 (GMBl. S. 502) zu den BhV herausgege¬ 
bene Gegenüberstellung des Gebührenver¬ 
zeichnisses für Heilpraktiker zur Gebühren¬ 
ordnung für Ärzte bei vergleichbaren Leistun¬ 
gen zugrunde zu legen. 
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